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§ 104 BVergGVS 2012 Prufung der
Angemessenheit der Preise -

vertiefte Angebotsprufung

BVergGVS 2012 - Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.02.2026

1. (1)Die Angemessenheit der Preise ist in Bezug auf die ausgeschriebene oder alternativ angebotene Leistung und
unter Berulcksichtigung aller Umstande, unter denen sie zu erbringen sein wird, zu prifen.

2. (2)Bei der Prufung der Angemessenheit der Preise ist von vergleichbaren Erfahrungswerten, von sonst
vorliegenden Unterlagen und von den jeweils relevanten Marktverhaltnissen auszugehen.

3. (3)Der Auftraggeber muss Aufklarung tber die Positionen des Angebotes verlangen und gemal3 Abs. 4 und 5
vertieft prifen, wenn

1. 1.Angebote einen im Verhaltnis zur Leistung ungewdhnlich niedrigen Gesamtpreis aufweisen, oder
2. 2.nach Prifung gemaR Abs. 2 begriindete Zweifel an der Angemessenheit von Preisen bestehen.

4. (4)Bei einer vertieften Angebotsprifung ist zu priufen, ob die Preise betriebswirtschaftlich erklar- und
nachvollziehbar sind.

5. (5)Im Zuge der vertieften Angebotsprifung muss der Auftraggeber vom Bieter eine verbindliche schriftliche - bei
minder bedeutsamen Unklarheiten auch mundliche oder telefonische - Aufklarung verlangen. Die anschlieBende
Prifung hat unter BerUcksichtigung der eingegangenen Erlauterungen bzw. der vom Bieter allenfalls vorgelegten
Nachweise zu erfolgen. Der Auftraggeber hat insbesondere Erlduterungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des
gewahlten Fertigungs- oder Bauverfahrens bzw. der Erbringung der Dienstleistung, die gewahlten technischen
Losungen, auBBergewohnlich glinstige Bedingungen, Uber die der Bieter bei der Erbringung der Leistung verfugt,
die Originalitat der vom Bieter angebotenen Leistung, die am Ort der Leistungserbringung geltenden arbeits- und
sozialrechtlichen Bestimmungen oder die etwaige Gewahrung einer staatlichen Beihilfe an den Bieter bei der
Uberpriifung entsprechend zu beriicksichtigen. Die vom Bieter erteilten Auskiinfte sind der Niederschrift Giber
die Prifung der Angebote beizuschlieBen. Bei Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich kann von der
Vorgehensweise gemal3 diesem Absatz abgesehen werden.

6. (6)Stellt der Auftraggeber bei einem Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich fest, dass ein Angebotspreis im
Verhaltnis zur Leistung ungewdhnlich niedrig ist, weil der betreffende Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat,
so darf er das Angebot allein aus diesem Grund nur dann ausscheiden, wenn der Bieter nach Aufforderung durch
den Auftraggeber nicht innerhalb einer vom Auftraggeber festgesetzten angemessenen Frist nachweisen kann,
dass die betreffende Beihilfe rechtmaRig gewahrt wurde. Sofern ein Auftraggeber aus diesem Grund ein Angebot
ausscheidet, hat er dies der Kommission im Wege des Bundesministers fir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort bekannt zu geben.


file:///

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 104 BVergGVS 2012 Prüfung der Angemessenheit der Preise – vertiefte Angebotsprüfung
	BVergGVS 2012 - Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012


